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Beamte— Beurteilung — Änderung der Beiirteilungsmethode — Entsprechung zwischen alter
und neuer Methode — Grenzen
(Beamtenstatut, Artikel 43)

Will ein Organ bei der Beurteilung seiner
Beamten die Einzelbeurteilungen differen
zieren und stärker abstufen, indem es eine
auf den drei allgemeinen Noten „übernor
mal", „normal" und „unter dem Normalen
liegend" beruhende Beurteilungsmethode
durch eine Beurteilungsmethode ersetzt, die
für die „Befähigung" sechs Rubriken und

Unterrubriken und für „Leistung" sowie
„dienstliche Führung" jeweils vier Rubriken
vorsieht, so bedeutet eine solche Änderung
der Methode zwangsläufig, daß die Ent
sprechung zwischen alter und neuer Me
thode nicht aufgrund eines festen Um
rechnungsmechanismus hergestellt werden
kann.
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